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RS OGH 1973/11/8 6Ob147/73
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.11.1973

Norm

ABGB §26

VerG §1

Rechtssatz

Die von einem Verein anerkannte Mitgliedschaft zu einer keine selbständige juristische Person bildenden Sektion

dieses Vereins bedeutet zugleich die Mitgliedschaft zum Verein selbst. Die unüberprüfbare Verbreitung von Tatsachen

aus einem negativen Prüfbefund einer staatlich autorisierten Prüf- und Versuchsanstalt erfolgt nicht schuldhaft.
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